
TSS‐Akutfall

TSVG‐Neuregelungen

Vermittlung eines Akutfalles durch die Terminservicestelle (TSS) 116117 mit dem standardisierten 
Ersteinschätzungsverfahren (SmED).

Patient wird in nächstgelegene Praxis vermittelt. 

Behandlung durch Arzt/Psychotherapeut am Kalendertag nach der Terminvermittlung 
Alle Arztgruppen mit Ausnahme von 
 Laborärzten und 
 Pathologen

Abrechnung Arzt/Psychotherapeut
 Extrabudgetäre Vergütung im Arztgruppenfall 
 Arztgruppenspezifischer Zuschlag auf die Versicherten‐, Grund‐ oder Konsiliarpauschalen 

(einmal im Arztgruppenfall): 

Notwendige Kennzeichnungen in der Abrechnung 

 Abrechnung auf Originalschein oder Notfallschein
 Auswahl der Kennzeichnung der Vermittlungs‐ und Kontaktart als „TSS‐Akutfall“ 

in der Feldkennung 4103
 Angabe zum Tag der Terminvermittlung in der Feldkennung 4115 hinterlegen

Kenn‐
zeichnung

A

Frist für Behandlung ab 
Terminvermittlung

spätestens am Kalendertag nach der 
Terminvermittlung durch die TSS

Zuschlagshöhe auf 
jeweilige GP/VP/KP

200 Prozent

Weitere Details siehe www.kvbb.de/praxis – Terminservice‐ und Versorgungsgesetz (TSVG), gültig ab 1. Januar 2023
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